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RS OGH 1977/11/8 4Ob367/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1977

Norm

ZPO §11A

ZPO §13

ZPO §496

Rechtssatz

Aufhebung des unter Verstoß gegen den Unmittelbarkeitsgrundsatz erlassenen Aufhebungsbeschlusses des

Berufungsgerichtes durch OGH nur hinsichtlich eines von mehreren Beklagten, weil die übrigen Beklagten den

Aufhebungsbeschluß der zweiten Instanz nicht bekämpft haben.
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